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Tagesordnungspunkt: 
Widmung von Straßen; Hier: Schwester-Raphaela-Händler-Straße 

Beschlussvorschlag: 
Die Schwester-Raphaela-Händler Straße wird wie in der in Anlage 1 rot dargestellten 

Abgrenzung gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 6 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz NRW gewidmet 

und gemäß § 6 Abs. 3 Straßen- und Wegegesetz NRW als Gemeindestraße eingestuft. 

Finanzielle Auswirkungen: 

keine 

Klimatische Auswirkungen: 

keine 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Planen und Bauen 27.08.2024 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat 17.09.2024 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 
  

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 113/2024 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
12 Verkehrsflächen und 
Verkehrsanlagen, ÖPNV 
Datum: 
01.08.2024 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 
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Sachverhalt: 
Gemäß § 2 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) sind 

öffentliche Straßen im Sinne des Gesetzes diejenigen Straßen, Wege und Plätze, die dem 

öffentlichen Verkehr gewidmet sind.  

Gemäß § 6 Abs. 1 StrWG NRW ist die Widmung die Allgemeinverfügung, durch die Straßen, 

Wege und Plätze die Eigenschaft einer öffentlichen Straße erhalten.  

Gemäß § 6 Abs. 3 StrWG NRW ist im Zuge der Widmung die Straßengruppe (Einstufung) 

festzulegen.  

 

Folgende Straße soll, da sie durch den öffentlichen Verkehr genutzt und im Auftrag der 

Gemeinde gereinigt wird, gewidmet und als Gemeindestraße eingestuft werden: 

 

Baugebiet Nottuln Nord:  

 

Schwester-Raphaela-Händler Straße 

 
 

Anlagen: 
Anlage 1:   Auszug aus dem Liegenschaftskataster 

 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Löhring, Anna gez. Breuksch 
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